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 1. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Nentershausen ge-
legenen und von ihr verwalteten Friedhof. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der 
Ortsgemeinde. 
 
(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen. die 
 
  a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde Nentershausen 

waren, 
  b) vor ihrer Wohnsitznahme in einem Alten- und Pflegeheim Ein-

wohner der Ortsgemeinde Nentershausen waren. 
  c) ein Anrecht auf Bestattung in einer Wahlgrabstätte haben oder 
  d) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 5. 2 und 3 BestG zu 

bestatten sind. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Auf Ihre Erteilung besteht kein Rechtsanspruch. 
 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können aus wichtigem öffentlichen 
Grund ganz oder teilweise für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder einer 
anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden. 



(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstät-
ten oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine 
andere Wahlgrabstätte bzw. Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Außer-
dem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen. 
 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der 
Toten verloren. Die in Reihengrabstätten oder Urnenreihengrabstätten Bestatteten 
werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist. die in Wahlgrabstätten oder 
Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, 
auf Kosten der Ortsgemeinde in andere Grabstätten umgebettet. 
 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekanntgemacht. Der Nut-
zungsberechtigte einer Wahlgrabstätte oder Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem 
einen schriftlichen Bescheid. wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist. 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekanntgemacht. 
Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten oder Urnenreihengrabstätten. soweit 
möglich, einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten oder Urnen-
wahlgrabstätten, soweit möglich, dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 
 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kosten in ähnlicher 
Weise wie die Grabstätten auf dem entwidmeten bzw. außer Dienst gestellten 
Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Ge-
genstand des Nutzungsrechtes. 
 
 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für 
den Besuch geöffnet. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlaß das Betreten des Fried-
hofs der einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 



§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhal-
ten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener be-
treten. 
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet. 
 
  a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art. Kinderwagen und Rollstüh-

len sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden ausgenommen, zu 
befahren, 

  b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder 
diesbezüglich zu werben. 

  c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung stö-
rende Arbeiten auszuführen. 

  d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotogra-
fieren, 

  e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im 
Rahmen der Bestattungsfeier üblich sind. 

  f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten 
zu verunreinigen oder zu beschädigen, 

 g)  Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen 
abzulagern. 

(5) Tiere mitzubringen. Ausgenommen Blindenhunde. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 

Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende 

Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind 
spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 

 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und Instand-

haltung von Grabstätten befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten 
auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, 



die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf das Verwaltungs-
verfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 
42 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die Frist nach § 42 a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. 
Das Verfahren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 
1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner vom 
27.10.2009 (GVBl. S. 355) abgewickelt werden.  

 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betriebli-

cher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.  
 

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist 
dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf 
Verlangen vorzuzeigen. 

 
(4) Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen 

des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen oder die Gewerbetreibenden trotz zwei-
maliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung 
verstoßen. 

 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung 

und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden 
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf 

dem Friedhof nur an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen 
gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lager-
plätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs ge-
reinigt werden. 

 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
 

§ 7 
Anzeigepflicht der Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsver-
waltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte bzw. Urnen-
wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 



 
(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Ein-
äscherung vorzulegen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit 
den Angehörigen und der zuständigen Religionsgemeinschaft fest. Die Bestattungen 
erfolgen regelmäßig an Werktagen von Montags bis Freitags. An Samstagen. Sonn- 
und Feiertagen kann nur in Notfällen oder bei einem unabweisbaren Grund eine Be-
stattung genehmigt werden. Hierüber entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Werden Leichen nicht innerhalb der nach der jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmung vorgeschriebenen Frist bestattet, so wird die Bestattung von Amts 
wegen in einer Reihengrabstätte auf Kosten des Bestattungspflichtigen vorgenom-
men. 



(6) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung bestattet wer-
den. anderenfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen in einer Urnen-
reihengrabstätte bestattet. 
 
 

§ 8 
Särge 

 
(1) Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Der Sargboden ist mit einer mindestens 5 cm 
starken Schicht aufsaugenden Materials auszulegen. Särge, Sargausstattungen, 
Sargabdichtungen und Beigaben dürfen nicht aus Kunststoffen oder sonst schwer 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Hierzu zählen auch Särge aus Eichenholz. 
 
(2) Ortsgemeinde und Friedhofsverwaltung sind berechtigt, Särge und Ausstat-
tungen von Särgen, die in der Erde nicht zerfallen, zurückzuweisen. 
 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2.05 m lang, 0.65 m hoch und im Mittelmaß 0.65 
m breit sein. Die Särge für Kindergräber dürfen höchstens 1,20 in lang, 0,55 m 
hoch und im Mittelmaß 0,45 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge 
erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der 
Bestattung einzuholen. 
 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden vom Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Fried-
hofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis 
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindes-
tens 0,50 m. 
 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör und. soweit notwendig, auch Grab-
male und Einfassungen vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Grä-
ber Grabmale. Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung ent-
fernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungs-
berechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. 
 
 



 
 

§ 10 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung einer Grabstätte beträgt 
 
 für Leichen 30 Jahre, 
 für Aschen 20 Jahre. 

 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden, bei 
Umbettungen auf demselben Friedhof im ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorlie-
gen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrab-
stätte oder Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte oder Urnenrei-
hengrabstätte sind nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. 
 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten um-
gebettet werden. 
 
(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbet-
tungen aus Reihengrabstätten oder Urnenreihengrabstätten der verfügungsberech-
tigte Angehörige des Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten oder 
Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(5) Alle Umbettungen werden vorn Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der 
Friedhofsverwaltung durchgeführt. Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Zeitpunkt 
der Umbettung. 
 
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden. die an benachbarten 
Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu 
tragen. 
 
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung 
nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 



(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf-
grund behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 
 
 
 
IV. Grabstätten 
 
 

§ 12 
Arten von Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Ortsgemeinde An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
 
  a) Reihengrabstätten 
  b) Wahlgrabstätten 
  c) Urnenreihengrabstätten 
  d) Urnenwahlgrabstätten 
  e) Ehrengrabstätten. 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage 
nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 
 

§ 13 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach 
belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt 
werden. Über die Zuteilung wird eine schriftliche Grabanweisung erteilt. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte ist nicht möglich. 
 
(2) Es werden eingerichtet: 
 
  a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Le-

bensjahr 
  b) Reihengrabfelder für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr. 
 
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch 
zulässig, in einer Reihengrabstätte die Leichen eines Kindes unter einem Jahr und 
eines Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwis-
tern unter fünf Jahren zu bestatten. 



 
(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezeiten ist drei Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem 
betreffenden Grabfeld bekannt zu machen. 
 
 

§ 14 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen. an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 50 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Über den Erwerb 
des Nutzungsrechtes wird eine Urkunde ausgestellt. Ein Anspruch auf die Verleihung eines 
Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte besteht nicht. Wahlgrabstätten werden als ein- 
oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Eine Doppelgrabstätte kann nur erworben werden, 
wenn beim Erwerb der Grabstätte der Verstorbene das 60. Lebensjahr vollendet hat. 
 
(2) Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anläßlich eines Todesfalles 
verliehen. Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben und Einwohner der 
Ortsgemeinde sind, können schon zu Lebzeiten die Anwartschaft auf das Nutzungs-
recht an einer Wahlgrabstätte erwerben. Die Nutzungszeit beginnt in diesem Falle 
mit dem Zeitpunkt der ersten Bestattung in der Grabstätte. 
 
(3) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung in einer mehrstelligen 
Wahlgrabstätte nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet oder das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhe-
zeit wiedererworben worden ist. Ein Wiedererwerb ist nur möglich, wenn dadurch 
die Belegungsordnung auf dem Grabfeld nicht beeinträchtigt wird. Auf den Wieder-
erwerb besteht kein Rechtsanspruch. 
 
(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall 
seines Ablebens aus dem in S. 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag 
übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstor-
benen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 
  a) auf den überlebenden Ehegatten 
  b) auf die Kinder 
  c) auf die Stiefkinder 
  d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 

oder Mütter 
  e) auf die Eltern 
  f) auf die vollbürtigen Geschwister 
  g) auf die Stiefgeschwister 



  h) auf die unter a) – g) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der älteste Nutzungsbe-
rechtigter. 
 
Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 
dem Kreis der in Abs. 4 S. 2 genannten Personen übertragen. 
 
(5) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen. 
 
(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und 
der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu 
werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die 
Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
 
(7) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
 
(8) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 
drei Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen 
Hinweis auf die Dauer von drei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen. 
 
 

§ 15 
Urnengrabstätten 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 
  a) Urnenreihengrabstätten 
  b) Urnenwahlgrabstätten 
  c) Grabstätten für Erdbestattungen. 
 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche zugeteilt wer-
den. Über die Zuteilung wird eine schriftliche Grabanweisung erteilt. Ein Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. In eine Urnenreihengrabstätte können 
mehrere Aschen bestattet werden, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestatteten Asche 
die Ruhezeit der zuerst bestatteten Asche nicht übersteigt und eine Mindestruhezeit 
von 15 Jahren für die zuletzt zu bestattende Asche gewährleistet ist. 
 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungs-
recht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer Urnen-
wahlgrabstätte dürfen zwei Urnen beigesetzt werden. 



 
(4) Urnen können in Reihengrabstätten für Erdbestattungen bestattet werden, 
wenn die Ruhezeit der zu bestattenden Asche die Ruhezeit der Leiche nicht über-
steigt und eine Mindestruhezeit für die Asche von 15 Jahren gewährleistet ist. A-
schen können in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen bestattet werden, wenn für 
die Asche eine Mindestruhezeit von 15 Jahren gewährleistet ist. 
 
Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch 
für Urnengrabstätten. 
 
 

§ 16 
Ehrengrabstätten 

 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln 
oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Ortsgemeinde. 
 
 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 
 

§ 17 
Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Auf dem Friedhof können Abteilungen mit allgemeinen und Abteilungen mit 
zusätzlichen Gestaltungsvorschriften eingerichtet werden. 
 
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in 
einer Abteilung mit allgemeinen oder in einer Abteilung mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften liegen soll. Entscheidet er sich für eine Grabstätte mit zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflichtung, die Gestaltungsvor-
schriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Erklä-
rung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen. 
 
(3) Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch 
gemacht, wird eine Grabstätte im Friedhofsteil mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften zugeteilt. 
 
 

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 



(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit be-
sonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die Umgebung anzu-
passen. dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde 
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
(2) Die einzelnen Abteilungen werden im Belegungsplan, der Bestandteil dieser 
Satzung ist. ausgewiesen. 
 
(3) Zur Sicherstellung der Verwesungsbedingungen ist die Gestaltung der Grab-
stätten mit Grabplatten zu maximal einem Drittel der Grabfläche einschließlich 
Grabumrandung und Grabmal zulässig. Urnenerdgrabstätten dürfen auf der Gesamt-
fläche mit Abdeckplatten versehen werden. 
 
 
 
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 
 

§ 19 
Gestaltung der Grabmale 

 
(1) Die Grabmale in Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterlie-
gen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die üb-
rigen Regelungen gelten jedoch uneingeschränkt. 
 
2) Für Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften können 
in den Belegungsplänen Regelungen über die Gestaltungs- und Bearbeitungsart so-
wie über Mindest- und Höchstmaße getroffen werden. 
 
 

§ 20 
Grabeinfassungen 

 
Soweit die Belegungspläne keine anderen Festsetzungen enthalten, sollen alle Grab-
stätten innerhalb eines Jahres eine Grabeinfassung aus Stein haben. 
 
 

§ 21 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und 



Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung. 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das 
Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 
(3) Für die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal bzw. die sonstige bauliche Anlage 
nicht binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet bzw. geändert 
worden ist. 
 
(5) Nicht zustimmungspflichtig ist die vorübergehende Aufstellung naturlasierter 
Holzkreuze oder Holztafeln für die Dauer von längstens zwei Jahren und die Einfas-
sung aus Holz für die Dauer von längstens einem Jahr. 
 
 

§ 22 
Fundamentierung und Befestigung 

 
Die Grabmale sind ihrer Größe und Stärke entsprechend nach den allgemein aner-
kannten Regeln des Handwerks so zu fundamentieren und zu befestigen. dass sie 
dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend. 

 
 

§ 23 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem 
und verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihen-
grabstätten bzw. Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Grabanweisung, bei Wahl-
grabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen. sonstigen baulichen Anlagen 
oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen ver-
pflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Um-
legen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden ange-
messenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder 
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Ortsgemeinde ist 
verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortli-
che nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grab-



stätte. das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar. der durch das Umstürzen 
von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird. 
 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder 
solche. die als besondere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben sollen. werden in 
einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Än-
derung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. 
 
 

§ 24 
Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grab-
malen im Sinne des § 23 Abs. 4 kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung ver-
sagen. 
 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten bzw. Urnenreihengrabstätten 
oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten 
oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Mona-
ten. so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. 
Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum 
der Ortsgemeinde über. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das Grabmal 
oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte 
Grabmale einen Monat nach Benachrichtigung des Inhabers der Grabanweisung 
oder des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 
 
 
 
VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
 
 

§ 25 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet 
und dauernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen. 
 



(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem be-
sonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupas-
sen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grab-
stätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Für die Her-
richtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten bzw. Urnenreihengrab-
stätten der Inhaber der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrab-
stätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem 
Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 
 
(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anle-
gen und pflegen oder damit einen Gärtner beauftragen. 
 
(4) Reihengrabstätten bzw. Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten inner-
halb von sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet wer-
den. 
 
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen au-
ßerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. Der Inhaber 
der Grabanweisung bzw. der Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, den vom unte-
ren Grabende aus gesehenen rechten Zwischenweg von Wildkräutern freizuhalten. 
 
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der 
Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(7) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen 
Produkten der Trauerfloristik. insbesondere in Kränzen. Trauergebinden. Trauerge-
stecken. im Grabschmuck und bei Pflanzenzuchtbehältern. die an der Pflanze 
verbleiben, nicht verwandt werden. ausgenommen sind Grabvasen. 

 
 

§ 26 
Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften 

 
In Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften unterliegt die gärtnerische 
Herrichtung und Unterhaltung der Grabstätten unbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 18 und 25 keinen zusätzlichen Anforderungen. 
 
 

§ 27 
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 
Die Grabstätten müssen grundsätzlich in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden, 
soweit nicht in den Belegungsplänen andere Regelungen getroffen werden. 



 
 

§ 28 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Reihengrabstätte bzw. Urnenreihengrabstätte nicht ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche nach schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ord-
nung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, wird durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte auf die Ver-
pflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Bleibt die Aufforderung oder der 
Hinweis drei Monate unbeachtet. kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte ab-
räumen. einebnen und Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
 
(2) Für Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten gilt Abs. 1 5. 1 entspre-
chend. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung brin-
gen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Nach der Ent-
ziehung des Nutzungsrechts kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
abräumen, einebnen und Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen 
lassen.  
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 S. 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck entfernen. 
 
 
 
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 
 

§ 29 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf 
nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, 
können die Angehörigen die Verstorbenen sehen. Die Särge sind spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu schließen. 
 
(3) Der Zutritt zu Särgen der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Ver-
storbenen bedarf zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 
 



 
 
 

§30 
Trauerfeiern 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum der Leichenhalle. am 
Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Benutzung der Leichenhalle kann untersagt werden. wenn der Verstorbene 
an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken we-
gen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
 
 
IX. Schlussvorschriften 
 

 
§31 

Haftung 
 
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benut-
zung des Friedhofes. seiner Anlagen oder seiner Einrichtungen, durch dritte W Per-
sonen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Ü-
berwachungspflichten. Im übrigen haftet die Ortsgemeinde nur bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 



§ 32 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofs und seiner Ein-
richtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung 
zu entrichten. 
 
 

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) den Friedhof entgegen den Vorschriften des § 4 betritt, 
b) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält 

oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1), 
c) gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt, 
d) gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof ausübt, ohne daß er die Voraus-

setzungen des § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 erfüllt, eine Untersagung nach § 6 
Abs. 5 nicht beachtet oder gegen § 6 Abs. 3 und 4 verstößt, 

e) die in § 8 Abs. 2 vorgeschriebenen Maße für Särge ohne vorherige Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung überschreitet, 

f) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung vor-
nimmt (§11), 

g) bei der Gestaltung einer Grabstätte gegen die Vorschriften des § 18 Abs. 
1 verstößt, 

h)  als Verfügungsberechtigter. Nutzungsberechtigter oder Gewerbetrei-
bender Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen ohne vorherige Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung errichtet oder verändert (§21 Abs. 1 und 
3). 

i) Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht ordnungsgemäß funda-
mentiert (§22) 

j) die Verkehrssicherungspflicht (§ 23) nicht beachtet, 
k) vor Ablauf der Ruhezeit oder Nutzungszeit Grabmale ohne vorherige Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§24 Abs. 1). 
l) Grabstätten nicht herrichtet oder dauernd instand hält (§25 Abs. 1, 2 und 

4), die Grabzwischenwege nicht von Wildkräutern freihält (§25 Abs.5). 
Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§25 Abs. 
6)oder gegen das Kunststoffverbot verstößt (§25 Abs. 7), in) 

m) Grabstätten entgegen § 27 mit Grababdeckungen versieht, 
n) Grabstätten vernachlässigt (§ 28), 
o) die Leichenhalle entgegen § 28 Abs. 1 und 3 betritt. 



(2) Die in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten können gern. § 24 Abs. 5 
GemO mit einem Bußgeld bis zu 5 000 Euro geahndet werden. Das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 02.01.1975 (BGBl. 1 S. 80) in der jeweils gel-
tenden Fassung findet Anwendung. 
 
 

§ 34 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Friedhofssatzung vom 26.10.1974 und alle übrigen entgegenstehenden orts-
rechtlichen Vorschriften außer Kraft. 
 
 
56412 Nentershausen, 13.12.2005  Ortsgemeinde Nentershausen 
 
 
 
     (S.)  ________________________ 
       Greiser, Ortsbürgermeister 
 
Hinweis zur 2. Änderungssatzung (= Änderung des § 6): 
 

- veröffentlicht im Wochenblatt der VG Montabaur am 15.01.2010, 
- in Kraft getreten am 16.01.2010 

 


